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1656 Dezember 9 . B
RATSERKANNTNIS DES URNER LANDRATES VOM 9 . DEZEMBER 1656

Auf das Schreiben des franz . Ambassadoren [Jean ] de la Barde,
worin der Aufbruch einiger Fähnlein sowie die Besiegelung des
franz . Bündnisbriefes , der gegenwärtig bei Kaspar Pfyffer in
Luzern liege , verlangt würden , habe der Landrat folgendes be¬
schlossen :

Uri habe den Brief des Ambassadoren empfangen und seine darin
enthaltenen Begehren zur Kenntnis genommen . Gerne würde man den



Aufbruch bewilligen , wenn sie sich gegenwärtig nicht mit den

Neugläubigen im Kriegszustände befänden und folglich ihr Volk

bis zu einem Friedensschluss im eigenen Lande behalten müssten.

Dass Uri im gegenwärtigen Zeitpunkt den Aufbruch nicht gestatten

könne , möge ihm nicht Anlass zu Unwillen werden , besage doch

ein Artikel im Bundesbrief ausdrücklich , dass man - wenn im

eigenen Land Not herrsche - keine Aufbrüche zu bewilligen brau¬

che . Sobald wieder Frieden herrsche , werde man ihm gerne will¬

fahren . Bisher sei es Brauch gewesen , dass Frankreich beim Ab¬

schluss von Bündnissen einen Tag angesetzt habe , an dem die Eide

geleistet und die Siegel ausgetauscht worden seien ; dabei solle

man es auch in Zukunft bewenden lassen.
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